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 Veröffentlicht am 23.05.1996

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §81 Abs2;

Rechtssatz

Die in einem Bescheid der Wasserrechtsbehörde gegenüber einer Wassergenossenschaft ausgesprochene

Verp7ichtung zur Einbeziehung einer Liegenschaft in diese Genossenschaft bedeutet nicht, daß die

Wassergenossenschaft auf fremde Grundstücke, über die ihr kein Verfügungsrecht zusteht, zugreifen muß. Es ist

vielmehr Sache des Eigentümers der einzubeziehenden Liegenschaft, die Voraussetzungen für den Zugri< auf diese

Grundstücke zu schaffen. Ist er dazu nicht in der Lage, dann kommt der Anschluß nicht zustande.
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